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Zonensystem Ostwind: Der Ost-wind-Ta-
rifverbund ist ein Zonensystem. Der Zo-
nenplan zeigt Ihnen, welche aneinander-
grenzende Zonen Sie von A nach B lösen 
müssen. Innerhalb der gelösten Zonen und 
der zeitlichen Gültigkeit sind sämtliche öf-
fentlichen Verkehrsmitteln im Preis inbe-
griffen.

Halbtax-Abo: Mit dem Halbtax bezahlen Sie 
gegen eine Jahrespauschale nur die Hälfte 
Ihres Billetts. Ihr Halbtax erhalten Sie seit 
dem 1. August 2015 auf der SwissPass-Kar-
te. Diese gilt während mehreren Jahren; Ihr 
Abo wird immer auf derselben Karte verlän-
gert. Zudem bietet der SwissPass Zugang 
zu verschiedenen Partnerdiensten.

Strecken-Abo: Wenn Sie regelmässig die 
gleiche Strecke mit dem Zug zurücklegen, 
ist das Strecken-Abo die richtige Wahl. Bei 
der Geltungsdauer wählen Sie zwischen sie-
ben Tagen, einem Monat und zwölf Mona-
ten.

Tageskarte-Gemeinde: Für 40 bis 50 Fran-
ken können Sie in Ihrer Wohngemeinde eine 
Tageskarte kaufen oder online buchen. Da-
mit können Sie am gewählten Tag mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln durch die ganze 
Schweiz reisen.

Tarife für Kinder und Jugendliche: Kinder 
bis 6 Jahre: gratis, Kinder bis 16 Jahre: 1/2 
Preis. Mit der Juniokarte für 30 Franken 
können Kinder von 6 bis 16 Jahren ein gan-
zes Jahr lang in Begleitung eines Elternteils 
mit gültigem Fahrausweis in öffentlichen 
Verkehrsmitteln fahren.

www.sbb.ch
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Mit einem ausländischen 
Führerausweis dürfen Sie 
in der Schweiz ab Einreise 
höchstens 12 Monate lang 
Auto fahren. Danach muss 
er in einen schweizeri-
schen Führerausweis beim 
Strassenverkehrsamt oder 
in Ihrer Einwohnerkontrol-
le umgetauscht werden. 

Innerhalb von einem Jahr 
ab Einreise muss das aus-
ländische Fahrzeug in der 
Schweiz eingelöst (immat-
rikuliert) werden. Ohne Im-
matrikulation darf es nach 
Ablauf dieses Jahres in der 
Schweiz nicht mehr verwen-
det werden.

Kontakt
Strassenverkehrsamt
Landsgemeindeplatz 5, 9043 Trogen
T: +41 71 343 63 11 | strassenverkehrsamt@ar.ch
www.ar.ch (Departement Inneres und Sicherheit)

FahrzeugimportFührerausweis

mobility 
carsharing

Falls Sie häufig ein Auto nur für einige Stunden brauchen, können Sie ein entsprechen-
des Auto über die Genossenschaft Mobility mieten. Mobility hat an zahlreichen Standor-
ten in der Schweiz Autos verschiedener Grössen und Kategorien stationiert. Allerdings 
müssen Sie zuerst Mitglied bei der Genossenschaft Mobility werden, um von den günsti-
gen Preisen profitieren zu können. Falls Sie ein Auto nicht täglich brauchen, kommt eine 
Mitgliedschaft bei Mobility deutlich billiger als der Kauf eines eigenen Autos.
www.mobility.ch

Tempolimiten
Autobahnen:   Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Autostrassen:   Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Ausserhalb von Ortschaften Höchstgeschwindigkeit  80 km/h
Innerhalb von Ortschaften Höchstgeschwindigkeit  50 km/h
Wohngebiete   Höchstgeschwindigkeit  30 km/h

Autobahnvignette
Das Benutzen von Autobahnen in der Schweiz ist gebührenpflichtig. Eine Autobahnvig-
nette kostet CHF 40 und gilt für ein Jahr. Diese muss als selbstklebende Vignette für 
das laufende Jahr bis spätestens am 1. Februar am Fahrzeug angebracht werden.

Auskünfte
Verkehrsinformation: Telefonnummer 163
Strassenhilfe: 0800 140 140
Bussen: www.bussenkatalog.ch
Direkte Links zu diversen Informationen: www.linker.ch ->Diverses ->Auto/Moto


